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Pflegestudiumstärkungsgesetz 

Deutscher Pflegerat: Pflegestudiumstärkungsgesetz ist ein 
wichtiger Schritt für die Pflegeprofession – Ausübung von 
Heilkunde kommt mit einer ersten Stufe 
 
Zur Verabschiedung des Pflegestudiumstärkungsgesetzes – PflStudStG im Deut-
schen Bundestag (19.10.2023) erläutert Christine Vogler, Präsidentin des Deut-
schen Pflegerats e.V. (DPR): 
 
„Das Pflegestudiumstärkungsgesetz hat das Potenzial, die Pflegeprofession er-
heblich aufzuwerten. Ab 2025 sollen spezifische und verbindliche erweiterte 
Kompetenzen für akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen in die hochschu-
lische Pflegeausbildung integriert werden. Dadurch wird es ihnen ermöglicht, ei-
genständig heilkundliche Tätigkeiten auszuüben. 
 
Konkret geht es um erweiterte Kompetenzen in den Bereichen Diabetische Stoff-
wechsellage, Chronische Wunden und Demenz. Diese heilkundlichen Tätigkeiten 
sollen dann auch ohne Modellvorhaben als Regelversorgung abgerechnet wer-
den können. 
 
Der Deutsche Pflegerat hat sich seit Jahrzehnten für diese Entwicklung einge-
setzt und begrüßt daher den ersten Schritt, der mit dem jetzigen Gesetz ge-
macht wird. Positiv ist auch, dass weitere größere Schritte des Gesetzgebers ge-
plant sind, um die heilkundlichen Befugnisse in der Pflege insgesamt zu stärken 
und perspektivisch auszubauen. 
 
Diese Maßnahmen sind entscheidend, um die Versorgungssicherheit in der Zu-
kunft zu gewährleisten. Der Deutsche Pflegerat fordert jedoch, dass die Grundla-
gen dafür, dass Pflegefachpersonen generell eigenständig heilkundliche Tätigkei-
ten ausüben dürfen, zeitnah und umfassend geschaffen werden. Zu regeln ist 
dies in einem eigenständigen Heilberufegesetz, wie dies auch der Koalitionsver-
trag vorsieht. Darüber hinaus sollte verbindlich geregelt werden, dass bereits in 
der Praxis tätige Pflegefachpersonen mit akademisierten Abschlüssen oder mit 
anerkannten Fachweiterbildungen (beispielsweise für Demenz und chronische 
Wunden) diese heilkundlichen Tätigkeiten bereits heute eigenverantwortlich 
ausüben dürfen. 
 
Irritierend ist, dass bei der im Gesetz vorgesehenen Prüfung der Kompetenzen 
ärztliche Fachprüferinnen oder Fachprüfer beteiligt sein sollen. Dadurch ent-
steht der Eindruck, dass akademisierte Pflegefachpersonen nur dann tätig wer-
den dürfen, wenn sie von ärztlichen Heilkundeberufen dazu befähigt werden. 
Diese Fremdbestimmung sollte vermieden werden. 
 



 

Was heute noch dem Gesetz fehlt, ist die Aktualisierung grundlegender pflegeri-
scher Kompetenzen in den Kompetenzkatalogen für die Pflegeausbildung und 
das duale Studium. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen sowie die Rah-
menlehrpläne und Studienordnungen sollten entsprechend den Anforderungen 
für anerkannte Ausbildungsberufe um Kompetenzen für berufspolitisches Enga-
gement, diversitätssensible Pflege und nachhaltige Entwicklung erweitert wer-
den. 
 
Das Pflegestudiumstärkungsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Aufwertung der 
Pflegeprofession. Es ist weiter entscheidend, dass die Eigenständigkeit der Pfle-
gefachpersonen in der Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten generell gewahrt 
und in einem Heilberufegesetz geregelt wird. Nur so kann die Pflege langfristig 
gestärkt werden und eine hochwertige Versorgung gewährleistet werden.“ 
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Der Deutsche Pflegerat als Dachverband vertritt die geeinten Interessen der Berufsverbände 
und nicht die einzelnen Partikularinteressen der Verbände. Unterschiedliche Positionen und 
Meinungen einzelner Verbände können sichtbar sein und die Vielfalt der pflegerischen Profes-
sion widerspiegeln. Dieses berührt nicht die gemeinsamen Ziele und Intentionen des Deutschen 
Pflegerats. 
 
Zum Deutschen Pflegerat e.V. (DPR): 
 
Der Deutsche Pflegerat e.V. wurde 1998 gegründet, um die Positionen der Pflegeorganisati-
onen einheitlich darzustellen und deren politische Arbeit zu koordinieren. Darüber hinaus 
fördert der Zusammenschluss aus 18 Verbänden die berufliche Selbstverwaltung. Seit 2003 
handelt der Deutsche Pflegerat e.V. als eingetragener, gemeinnütziger Verein. Als Bundesar-
beitsgemeinschaft des Pflege- und Hebammenwesens und Partner der Selbstverwaltung im 
Gesundheitswesen vertritt der Deutsche Pflegerat heute die insgesamt 1,7 Millionen Be-
schäftigten der Pflege. Über die berufliche Interessenvertretung hinaus ist der Einsatz für 
eine nachhaltige, qualitätsorientierte Versorgung der Bevölkerung oberstes Anliegen des 
Deutschen Pflegerats. 
 
Präsidentin des Deutschen Pflegerats ist Christine Vogler. Vize-Präsidentinnen sind Irene 
Maier und Annemarie Fajardo. 
 
Mitgliedsverbände des DPR: 
 
- Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen e.V. (ADS) 
- AnbieterVerband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. (AVG) 
- Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe e.V. (BLGS) 
- Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG) 
- Bundesverband Pflegemanagement 
- Deutscher Hebammenverband e.V. (DHV) 
- Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD) 
- Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. (BFLK) 
- Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK) 
- Deutsche Gesellschaft für Endoskopiefachberufe e.V. (DEGEA) 
- Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V. (DGF) 
- Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (DGP) 
- Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV) 
- Initiative Chronische Wunden e.V. (ICW) 
- Katholischer Pflegeverband e.V. 
- Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V. (VdS) 
- Verband für Anthroposophische Pflege e.V. (VfAP) 
- Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken und 

Medizinischen Hochschulen Deutschlands e.V. (VPU) 


